
Hygienekonzept für den Sport im Innenbereich 

1. Der Trainings- und Wettkampfbetrieb ist in Gruppen von bis zu
10 Personen auch in Kontaktsportarten zulässig.

Bei  darüberhinausgehenden  Gruppengrößen  gilt  die
Abstandsregelung  nach  §  1  Abs.  2  Satz  1.  der  Corona-
Bekämpfungsverordnung,  sofern  wegen  der  Art  der
sportlichen  Betätigung,  insbesondere  in  geschlossenen
Räumen,  mit  einem verstärkten  Aerosolausstoß  zu  rechnen
ist, ist der Mindestabstand zwischen Personen zu verdoppeln

a. Beim  Training  und  Wettkampfmit  mehr  als  10
Personenmuss die Personenbegrenzung (1Person je 10 qm
Verkaufs- oder Besucherfläche) eingehalten werden.

2. Kontaktdaten  aller  Personen  (Name,  Vorname,  Anschrift,
Telefonnummer)  sowie  der  Zeitpunkt  des  Betretens  und
Verlassens  der  Sportstätte  sind  nach  Einholen  des
Einverständnisses  zur  Ermöglichung  einer
Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren und durch
den Betreiber  für  den Zeitraum von 1 Monat  beginnend mit
dem Tag des Besuchs aufzubewahren und im Anschluss unter
Beachtung der DSGVO zu vernichten. Eine Verarbeitung der
Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. (Formular s.u.)

3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen:

- Personen  mit  erkennbaren  Symptomen  einer
Atemwegsinfektion  ist  im  Regelfall  der  Zugang  zu
verwehren. 

- Alle  Personen  müssen  sich  bei  Betreten  der  Anlage  die
Hände  desinfizieren  oder  waschen.  Geeignete
Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind durch
den Betreiber vorzuhalten.

- Die  Mitnahme  von  Gegenständen  ist  auf  das  für  die
Sportausübung Notwendige zu reduzieren.



- Die  geltenden  Schutzmaßnahmen  und  Verhaltensregeln
(inkl.  allgemeinen  Regeln  des  Infektionsschutzes  wie
„Niesetikette“,  Einordnung von Erkältungssymptomen etc.)
sind durch geeignete Hinweisschilder kenntlich zu machen. 

4. Einrichtungsbezogene Maßnahmen:

•  

• Die Benutzung von sanitären Einrichtungen der Einrichtung
ist  unter  Beachtung  der  gebotenen  Schutzmaßnahmen
zulässig.  Möglichkeiten  zum  Händewaschen  (mit
entsprechendem Abstand zueinander) müssen ausgerüstet
sein  mit  Flüssigseife  und  zum  Abtrocknen  mit
Einmalhandtüchern.

Es sind gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung
von Räumen mit  Aerosolen zu minimieren.  Insbesondere
sind alle Räumlichkeiten ausreichend zu belüften.

Trainingsgeräte  sind  nach  der  Benutzung  mit  einem
fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem
mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.

Körperkontakte  auf  ein  Minimum  begrenzen  Sport  und
Bewegung  ohne  Körperkontakt  sind  zu  bevorzugen  und
außerhalb  der  sport-artspezifischen  Trainings-  und
Spielsituationen  sollten  körperliche  Kontakte  komplett
unter-bleiben.  So ist  auf  Händeschütteln,  Abklatschen,  in
den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe
zu verzichten.

Hygieneregeln einhalten:

 Häufigeres  Händewaschen,  die  konsequente  Einhaltung
der Nies- und Hustenetikette, die regelmäßige Desinfektion
von  stark  genutzten  Bereichen  und  Flächen  können  das
Infektionsrisiko reduzieren. Dabei sollten die Hygiene- und



Desinfektionsmaßnahmen  bei  gemeinsam  genutzten
Sportgeräten konsequent eingehalten werden.


